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Stiftung

Der Wunsch nach einer eigenen Stiftung ist ungebrochen: über 15 000 Stiftungen gibt es 

bereits in Deutschland. Allerdings: Ohne fachliche Hilfe sollte niemand eine Stiftung gründen.

Für die Ewigkeit

Erste Schritte
(rps) Fachanwältin Maren Jackwerth 

rät, sich zunächst im Internet zu 

informieren und auch Banken an-

zusprechen, die sich mit Stiftungen 

auskennen. Steuerberater oder Anwalt 

sollten ebenso konsultiert werden, 

zudem sollte sich der potenzielle 

Gründer auch über die verschiedenen 

Stiftungsmodelle informieren. Mehr 

Informationen: Bundesverband deut-

scher Stiftungen.

Keine Frage, als Standort von Stiftungen 

ist Nordrhein-Westfalen äußerst beliebt. 

Über 3000 rechtsfähige Stiftungen hat 

der Bundesverband deutscher Stiftungen 

für das bevölkerungsreichste Bundesland 

bereits registriert. Und das ist der An-

fang: „Es gibt eine klare Tendenz hin zur 

Gründung weiterer Stiftungen“, berichtet 

Maren Jackwerth. Die Düsseldorfer 

Rechtsanwältin ist Spezialistin für Stif-

tungsrecht und beobachtet seit einigen 

Jahren, wie attraktiv dieses Thema ge-

worden ist. „Früher war das Mäzenaten-

tum nicht immer anerkannt – dabei ist 

doch auch die Parkbank mit dem Namen 

des Stifters immer noch besser als gar 

keine Bank.“
Die Gründe der Bürger, eine Stiftung zu 

gründen, sind dabei sehr unterschiedlich, 

so unterschiedlich wie ihre Ziele: Kunst, 

Kultur, Bildung, Wissenschaft, Wirt-

schaft, Politik und natürlich die vielen 

Stiftungen für soziale Zwecke stehen 

dabei im Vordergrund. „Die Erbengene-

ration und die zunehmende Anzahl kin-

derloser Ehepaare fördern die Stiftungs-

gründung“, weiß die Fachanwältin. 

„Doch erst die Lockerung des Stiftungs-

rechts hat die Welle neuer Stiftungen 

ausgelöst.“
Ein Beispiel dafür sind die Bürgerstif-

tungen, die erstmal 1996 starteten, heute 

gibt es bereits über 100 dieser Bürger-

stiftungen. Und: „Stiftungen sind nicht 

mehr allein ein Thema für Reiche, denn 

schon ab 2.500 Euro können sich Bürger 

etwa mit Zustiftungen engagieren. Für 

ein kleineres Kapital eignen sich auch 

Treuhandstiftungen, da aufgrund des 

Trägers kein eigener Verwaltungsapparat 

notwendig ist.“ Maren Jackwerth weiß 

aus Erfahrung, dass viele Bürger schon 

zu Lebzeiten ihre eigene Treuhandstif-

tung aufbauen – etwa mit kontinuierli-

chen, monatlichen Beiträgen. Daraus 

entsteht ein ansehnliches Stiftungskapi-

tal, mit dem sich dann der Stiftungs-

zweck zielgenau erfüllen lässt. Oft wol-

len die Stifter damit eine Idee oder ein 

Ziel gewissermaßen „bis zur Ewigkeit“ 

unterstützen.

Fehler in der Gründungs-

phase vermeiden

„Das neue Stiftungsrecht unterstützt die-

sen Weg, bietet es doch auch bei Spenden 

und Zuwendungen eine Vereinfachung“, 

betont die Expertin. Knackpunkt aller 

neuen Stiftungen bleibt aber die Gemein-

nützigkeit. Hier können schon in der 

Gründungsphase Fehler gemacht werden, 

die später die Gemeinnützigkeit gefähr-

den. „Eine Stiftung kann als Steuerspar-

modell nicht funktionieren. So ist es 

nicht nur wichtig, den genauen Stiftungs-

zweck zu definieren und mit dem Fi-

nanzamt die Gestaltungsmöglichkeiten 

zu klären“, so Maren Jackwerth. „Die 

Satzung sollte außerdem Öffnungsklau-

seln enthalten, damit die Stiftung im 

Laufe der Jahre handlungsfähig bleibt.“

Ohne Experten geht es also nicht, die 

den Weg im Dschungel der rechtlichen 

und steuerrechtlichen Fallstricke aufzei-

gen. Wichtig ist zudem die Zusammen-

arbeit mit den Banken, die sich auf den 

Boom der Stiftungen mit eigenen Lösun-

gen eingestellt haben. Die Stadt-Sparkas-

se Düsseldorf etwa hat ein eigenes Kom-

petenzcenter eingerichtet, viele Privat-

banken bieten ebenfalls Know-how und 

Service für Stiftungen. 

                         JOSÉ MACIAS
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Vorsorge
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Ratgeber

Privat oder 
     betrieblich? 

Kfz-Nutzung unter steuerlichen Aspekten

Häufig stellt sich für Unternehmer und Freiberufler, aber auch für Arbeitnehmer, die ein Fahrzeug vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt bekommen, die Frage, wie mit der privaten Nutzung von Fahr-zeugen steuerlich umzugehen ist. Gene-rell werden für die Privatnutzung pau-schale Nutzungswerte angesetzt. Niedri-gere Werte werden nur dann akzeptiert, wenn alle gefahrenen Strecken detailliert dokumentiert und die tatsächlichen Kfz-Kosten vollständig und lückenlos anhand von Belegen aufgezeichnet werden. 

Privatnutzung durch Betriebsinhaber
Verwendet der Unternehmer ein betrieb-liches Kfz für private Fahrten, so liegt eine Nutzungsentnahme vor, die – wie auch Sachentnahmen – steuerlich zu er-fassen ist. Befindet sich lediglich ein Fahrzeug im Betriebsvermögen und hat der Betriebsinhaber kein weiteres Fahr-zeug privat angemeldet, so wird davon 

ausgegangen, dass das Betriebs-Kfz auch für private Zwecke genutzt wird. Der Nachweis, dass keine Privatnutzung vor-liegt, ist möglich; an ihn werden aber hohe Anforderungen gestellt.

Berechnung des 
Entnahmewertes
Ist die überwiegend betriebliche Nutzung anerkannt, werden für die Privatnutzung pauschal pro Kalendermonat 1 Prozent des gültigen inländischen Listenpreises einschließlich Umsatzsteuer als Berech-nungsbasis veranschlagt. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Wagen aus Zweit- oder Dritthand gekauft, geleast oder sonst wie günstig erworben wurde. Der Listenpreis ist ein fiktiver Wert, der in den meisten Fällen über dem tatsächli-chen Kaufpreis liegen dürfte. An einem Beispiel lassen sich die steuerlichen Konsequenzen verdeutlichen: A hat einen zum notwendigen Betriebsvermögen zählenden Gebrauchtwagen für 25.000 

Euro gekauft. Der inländische Listen-preis einschließlich Sonderausstattungen belief sich im Zeitpunkt der Erstzulas-sung auf etwa 40.000 Euro. Somit muss A als Privatentnahme 1 Prozent von 40.000, also 400 Euro pro Monat bzw. 4.800 Euro jährlich als privaten Nut-zungsanteil versteuern. Für Fahrten zwi-schen Wohnung und Betriebsstätte sind zusätzlich 0,03 Prozent des Listenpreises anzusetzen.

Wahlrecht und 
Fahrtenbuch
Anstelle der so genannten 1-Prozent-Regelung kann der Betriebsinhaber alle Kosten, die mit der betrieblichen Nut-zung des KFZ zusammenhängen, abzie-hen, wenn er durch ein Fahrtenbuch lük-kenlos nachweist, welche Fahrleistung jeweils im Kalenderjahr auf die betrieb-liche und private Nutzung entfällt. Er hat also ein Wahlrecht, das er jährlich mit Abgabe der Steuererklärung ausüben 

kann. Dies gilt auch dann, wenn mehrere Fahrzeuge privat genutzt werden, aber dann sind für jedes Fahrzeug im Einzel-nen die entsprechenden Nachweise zu führen, und zwar anhand eines Fahrten-buches, auf dessen sehr akribische Füh-rung Wert gelegt wird. In solch einem Fahrtenbuch sind lückenlos und zeitnah während des ganzen Jahres beispielswei-se genaue Angaben zu machen zum Da-tum, zum Kilometerstand, den gefahre-nen Kilometern, dem Zweck und Ziel der Reise, um hier nur einiges zu nennen. Wird das Fahrtenbuch als nicht ord-nungsgemäß geführt vom Finanzamt verworfen, greift automatisch die 1-Pro-zent-Regelung.

Neuregelung seit dem 01.01.2006
Seit dem Gesetz zur Eindämmung miss-bräuchlicher Steuergestaltungen ist die Anwendung der 1-Prozent-Methode für die Ermittlung des Entnahmewertes nur 

noch bei Fahrzeugen möglich, die zu mehr als 50 Prozent geschäftlich im Ein-satz sind. Deswegen müssen Betriebsin-haber und Nutzer von Geschäftswagen den Nachweis betrieblicher Nutzung zweifelsfrei darstellen können. Dabei sind drei Basisvarianten denkbar: erstens, das Fahrzeug gehört zum Betriebsvermö-gen und wird nachweislich zu mehr als 50 Prozent betrieblich genutzt. Dann kön-nen alle Kosten geltend gemacht werden und die Restnutzung mit 1 Prozent des Listenpreises pauschal versteuert werden. Im zweiten Fall gehört das Fahrzeug ebenfalls zum Betriebsvermögen, wird aber nur zwischen 10 und maximal 50 Prozent betrieblich genutzt. In diesem Fall ist ein Fahrtenbuch zu führen, das Aufschluss über den privaten und betrieb-lichen Nutzungsanteil gibt. Entsprechend wird der Privatanteil zur Besteuerung herangezogen. Im dritten Fall befindet sich das Fahrzeug im Privatvermögen und wird betrieblich genutzt. Dann kann sich der Fahrer für jede eindeutig nachgewie-

sene betriebliche Nutzung 0,30 Euro pro gefahrenem Kilometer erstatten lassen.Anders wird verfahren, wenn Mitarbeiter Firmenwagen privat nutzen. Dann kann das Unternehmen alle Kosten ohne Nach-weis als Betriebsausgaben absetzen. Je-doch unterliegt der sich daraus für den Arbeitnehmer ergebende geldwerte Vor-teil aus der Nutzung für Privatfahrten der Lohnsteuer.  

Fazit

Hier können nur einige Aspekte des kom-plexen Bereiches privater Nutzung von betrieblichen Kfz aufgezeichnet werden. Hinzu kommen Sonderregelungen für bestimmte Berufsgruppen oder Behinder-te, die Abschaffung der Pendlerpauschale oder die Ermittlung der Umsatzsteuer. Deshalb empfiehlt es sich, die jeweiligen finanziellen Auswirkungen mit Hilfe ei-nes Steuerberaters oder einer Steuerbera-terin zu prüfen, um eine optimale indivi-duelle Strategie zu ermitteln.

Individuelle Strategie entwickeln:Seit dem Gesetz zur Eindämmung miss-bräuchlicher Steuergestaltungen ist die Anwendung der 1-Prozent-Methode für die Ermittlung des Entnahmewertes nur noch bei Fahrzeugen möglich, die zu mehr als 50 Prozent geschäftlich im Einsatz sind. Deswe-gen müssen Betriebsinhaber und Nutzer von Geschäftswagen den Nachweis betrieblicher Nutzung zweifelsfrei darstellen können.

Ratgeber
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Selten war Wirtschaft so unvorhersehbar wie in diesem Jahr. Das gilt auch für die Stahlindustrie, die im vierten Quartal eines aufregenden Jahres auf eine tolle erste Hälfte und eine schwächere zweite Hälfte schaut – und deren Blick in die Zukunft so ungewiss ist wie schon seit Jahren nicht mehr. „Es ist ein Stück Normalität,wenn sich das Wachstum nach den letzten fünf Boomjahren jetzt etwas abschwächt“, sagt Hans Jürgen Kerkhoff, Präsident der Wirt-schaftsvereinigung Stahl, im Interview. Gerade fünf Wochen ist es her, dass sich Kerkhoff anlässlich der Stahl-Jahrestagung in Washington optimistischer äußerte. Trotz weltwirtschaftlicher Eintrübung bestehe „zurzeit kein Grund, einen Kälteeinbruch zu erwarten“.
Tatsächlich sah es lange so aus, als würde die Stahlindustrie die weltweiten Turbu-lenzen nahezu schadlos überstehen. Aber in den vergangenen fünf Wochen ist viel passiert. Es war eine Zeit, in der die Welt-wirtschaft hin- und hergeschüttelt und in der klar wurde, dass auch die erfolgsver-wöhnte Stahlindustrie raueren Zeiten ent-gegensieht. Über fünf Jahre ging es für die Unternehmen nur nach oben – getrie-ben im Wesentlichen vom Stahlhunger der aufstrebenden Wirtschaftsmächte China und Russland. Hierzulande galt und gilt der Grundsatz: Geht es den stahl-

Gut gerüstet 
     für den Abschwung

So viel Unsicherheit gab es schon lange nicht mehr: Wie stark die wirtschaftlichen Turbulenzen die erfolgsverwöhnte Stahlindustrie treffen werden, ist noch nicht absehbar. Die Vorstände der großen deutschen Stahlerzeuger sind verhalten optimistisch.

verarbeitenden Branchen gut – allen vor-an Maschinenbau und Automobilindustrie – boomt auch die Stahlindustrie.
Jetzt haben zahlreiche Autobauer Kurzar-beit ausgerufen oder ihre Mitarbeiter in den verlängerten Weihnachtsurlaub ge-schickt. Der Maschinenbau könnte eben-falls Wachstumseinbußen verzeichnen. „In den Märkten ist eine Verunsicherung spürbar“,sagt Benedikt Niemeyer, CEO von Schmolz und Bickenbach, weltgrößter Produzent von Werkzeugstahl. „Die Kun-den reduzieren derzeit ihre Lagerbestände und verschieben etliche Bestellungen.“

Stahlbauer drosseln 
ihre Produktion
In der Zukunft könnten Überkapazitäten und damit Druck auf die Stahlpreise dro-hen. Schon haben die ersten Stahlbauer wie Branchenführer Arcelor Mittal damit begonnen, ihre Produktion zu drosseln – andere könnten nachziehen. Eine Prognose für das Jahr 2009 traut sich derzeit nicht einmal der Weltstahlverband Worldsteel zu. Im Frühsommer waren die Konzerne noch von 5,2 Prozent Wachstum ausgegan-gen, dies erscheint heute zu optimistisch.Ungewiss ist vor allem, wann die Krise die Stahlunternehmen erwischt. Denn noch scheint die Situation relativ ent-

spannt. Die Metall- und Stahlverarbeiter – die wichtigsten Kunden der Stahlindu-strie – zeigten sich in einer Blitzumfrage des Wirtschaftsverbandes Stahl- und Me-tallverarbeitung (WSM) zuversichtlich. Die Unternehmen seien ausgelastet, die Auftragsbücher noch nicht abgearbeitet, sagte WSM-Präsident Ulrich Galladé. Die Entwicklung bei den Auftragseingän-gen deute zwar auf einen Rückgang hin – dieser sei aber „nicht dramatisch“.
„Der mittel- und langfristige Trend bei der Stahlindustrie ist weiterhin auf Expansi-onskurs. Es gibt kein strukturelles Pro-blem, lediglich eine befristete Abwärtsent-wicklung“, sagt Dr. Wolfgang Leese, Vor-standsvorsitzender des zweitgrößten deutschen Stahlerzeugers, der Salzgitter AG. Auch Dr. Thomas Ludwig, Vorstands-vorsitzender vom Duisburger Stahlhändler Klöckner & Co, hebt die Stärken der Bran-che hervor. „Ich glaube nicht an einen Ab-riss des Wachstumstrends“, sagt er. Länder wie China und Russland investierten auch weiter in ihre Infrastruktur.

Vor allem aber haben die deutschen Stahl-erzeuger die vergangenen fünf Boomjah-re für wichtige Investitionen genutzt. Stahl-Präsident Kerkhoff ist zuversicht-lich: „Die Unternehmen sind gut gerüstet für konjunkturelle Eintrübungen.“ 
                                   Christian Sonntag

Krefelder Stahl am
Burj-Tower in Dubai
(rps) Den Burj-Tower in Dubai, das noch immer in Bau befindliche höchste Gebäude der Welt, schmückt Edelstahl, der in Krefeld hergestellt wor-den ist. Die ThyssenKrupp Nirosta fertigte das Ma-terial, das im Werk Dillenburg gewalzt wurde. Die 400 Tonnen Edelstahl wurden in Dubai in 420 Milli-meter breite Bänder geschnitten. Diese sind an den Stirnseiten der Etagen-Plattformen angebracht und umfassen die riesigen Glasfenster der Außenhaut. Derzeit misst der Burj-Tower mehr als 600 Meter. Einschließlich der stählernen Spitze wird eine Höhe von 810 Metern angepeilt. „Die besondere Heraus-forderung war es, eine gleichmäßig hohe Oberflä-chenqualität für diese riesige Fassade zu schaffen“, so Gert Weiß von ThyssenKrupp Nirosta.

      Industrie
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ET = Erscheinungstermin; AS = Anzeigen-/Druckunterlagenschluss; RS = Redaktionsschluss (Änderungen vorbehalten)

Konzept: Das EuroExperts Magazin ist das unabhängige Blatt der 
Sachverständigenverbände und Kammern in Deutschland mit vier Aus-
gaben jährlich. Für die im Bundeszentralregister für Sachverständige 
geführten Gutachter, einbezogenen Unternehmen und kommunizie-
rende Verwaltungen ist der Bezug kostenfrei. Das Magazin fi nanziert 
sich über Firmenreportagen und Inserate.

Inhalt: Das EuroExperts Magazin bietet in Zusammenarbeit mit den 
Wirtschaftsförderungen und Verbänden fundierte Berichterstattung 
zu Themen aus Wirtschaft, Qualitätssicherung und Politik mit bundes-
weitem Bezug. Ferner zu den Themen Reise, Mode, Medizin, Lifestyle 
und Events.

Verbreitung: Viermal pro Jahr wird das Magazin an über 22.000 Sach-
verständige und über 12.000 klein- und mittelständische Unternehmen 
sowie Wirtschaftsförderungsagenturen versandt. Des Weiteren erhal-
ten interessierte Bürger und kaufkräftige Endverbraucher an Ausla-
gestellen bei Messen, Banken, Rathäusern, Seminarveranstaltungen 
und Kongressen freie Exemplare.

Leserschaft: Sachverständige, Freiberufl er, mittelständische Unter-
nehmer, Leiter von Verbänden sowie Entscheider aus Politik und 
Verwaltung.

Werbeträger: Als Infopromotion bietet das EuroExperts Magazin viel-
fältige und individuell zugeschnittene Möglichkeiten für Freiberufl er 
und Unternehmer, sich im Magazin zielgruppenorientiert zu präsen-
tieren.

Das EuroExperts Magazin stellt damit ein einzigartiges Medium für 
Leistungs-PR, Werbung im business-to-business-Bereich und für die 
Ansprache einer hochkarätigen und kaufkräftigen Zielgruppe dar.
Herausgeber: EuroExperts Magazin LTD

Verlag: EuroExperts Magazin LTD 
 89 Fleet Street, EC4Y London
 Telefon 0044 (0) 20 70 162 679
 Telefax 0044 (0) 20 71 826 760
 verlag@euroexperts-magazin.de
 www.euroexperts-magazin.de

Jahrgang: 1. Jahrgang / 2009

Erscheinungs-   4 x jährlich
weise: siehe Termin- und Themenplan auf Seite 5

Redaktion:  Rheinland Presse Service GmbH
 Emanuel-Leutze Str. 17, 405477 Düsseldorf
 Telefon (0211) 52 80 18 0
 Telefax (0211) 52 80 18 20
 redaktion@euroexperts-magazin.de
 José Macias (Chefredaktion)

Anzeigen:  Verlagsbüro Lapp media sales
 Gruber Str. 10, 85551 Kirchheim
 Telefon (089) 18 92 19 00
 Telefax (089) 18 92 19 01
 anzeigen@euroexperts-magazin.de
 lapp@euroexperts-magazin.de

Bezugspreise Abo-Ausland:  50,00 p.a.*  
in € :   Abo-Inland:  40,00 p.a.*
   Einzelverkauf:  12,00 *
                                             * incl. Versandkosten und MwSt.

Vertrieb: Inproma GmbH
   Am Hofe 10, 42349 Wuppertal
   Telefon (02 02) 2 47 11 93 • Fax -95

Ausgaben-Nummer                                               Schwerpunkt-Themen 

1-2009  

ET 20.03.09 

AS 03.03.09

RS 03.03.09

2-2009  

ET 19.06.09 

AS 02.06.09

RS 02.06.09

3-2009  

ET 20.10.09 

AS 30.09.09

RS 30.09.09

4-2009  

ET 21.12.09 

AS 02.12.09

RS 02.12.09
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Reise: Exklusive Erholung
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Zeitschriftenformat:  210 mm breit, 297 mm hoch, DIN A4

Anschnittzuschlag: je 3 mm an den Außenkanten

Satzspiegel:  184 mm breit, 270 mm hoch
 4 Anzeigen-Spalten à 43 mm
 3 Redaktions-Spalten à 54 mm

mm-Preis:  7,10 Euro je Redaktions-Spalte

Anzeigen-Spalten: 1-spaltig - 43 mm
 2-spaltig - 90 mm
 3-spaltig - 137 mm
 4-spaltig - 184 mm

Redaktions-Spalten: 1-spaltig - 54 mm
 2-spaltig - 114 mm
 3-spaltig - 175 mm

Formatbeispiele: Zu den unten angegebenen Maßen für angeschnittene Anzeigen zzgl. je 3 mm Beschnittzugabe je Außenkante

Format Spaltenzahl
im Satzspiegel

Breite x Höhe in mm

im Anschnitt

Breite x Höhe in mm
Anzeigenmuster

Preise in €, SW oder 4c

Satzspiegelform oder Anschnitt

1/1 Seite 4-spaltig 184 x 270 210 x 297 4c: 5.500,00

3/4 Seite
3-spaltig

4-spaltig

137 x 270

184 x 202

154 x 297

210 x 221
4c: 4.400,00

2/3 Seite 3-spaltig

4-spaltig

114 x 270

184 x 180

136 x 297

210 x 199
4c: 3.900,00

Juniorpage

(9/16)
3-spaltig 137 x 202 154 x 221 4c: 3.350,00

1/2 Seite
2-spaltig
4-spaltig

90 x 270

184 x 135

103 x 297

210 x 154
4c: 3.000,00

1/3 Seite
1-spaltig
4-spaltig

54 x 270

184 x 90

74 x 297

210 x 109
4c: 2.100,00

1/4 Seite
1-spaltig
2-spaltig
4-spaltig

43 x 270

90 x 135

184 x 67

58 x 297

103 x 154

210 x 86

4c: 1.650,00

1/8 Seite
1-spaltig
2-spaltig
4-spaltig

43 x 135

90 x 67

184 x 34

58 x 154

103 x 86

210 x 53

4c:    960,00

4c: 3.900,00



Anzeigenformate / 
Preise

Anzeigen-Preisliste Nr. 01 
gültig ab 01.01.2009euro experts

Magazin

6

MagazinMagazin
G 53917    5 Euro

Gut gerüstet           für den Abschwung

www.euroexperts-magazin.de

M
är

z 
20

09

  Industrie

9

8

MagazinMagazinMagazinMagazinMagazinMagazinMagazinMagazinMagazinMagazinMagazinMagazinMagazinMagazinMagazinMagazinMagazinMagazinMagazinMagazinMagazinMagazinMagazinMagazinMagazinMagazinMagazinMagazinMagazinMagazinMagazinMagazinMagazinMagazinMagazinMagazinMagazinMagazinMagazinMagazinMagazinMagazinMagazinMagazinMagazinMagazinMagazinMagazinMagazinMagazinMagazinMagazinMagazinMagazin
G 53917    5 Euro

Gut gerüstet           für den Abschwung

www.euroexperts-magazin.de

Magazin
www.euroexperts-magazin.de

MagazinMagazin
www.euroexperts-magazin.de

Magazin

M
är

z 
20

09

  Industrie  Industrie

MagazinMagazinMagazin
G 53917    5 Euro

Gut gerüstet           für den Abschwung

www.euroexperts-magazin.de

M
är

z 
20

09

  Industrie

Zeitschriftenformat: 210 mm breit, 297 mm hoch, DIN A4

Anschnittzuschlag: je 3 mm an den äußeren Beschnittkanten

Satzspiegel:  184 mm breit, 270 mm hoch
 4 Anzeigen-Spalten à 43 mm
 3 Redaktions-Spalten à 54 mm

Druck- und Bindeverfahren, Druckunterlagen:
Bogen-Offset, Klebebindung, Digitale Daten mit ausreichender Aufl ö-
sung und bis 60-er Raster – siehe „Datenanlieferung” am Ende dieser 
Mediamappe. Filme, Reinzeichnungen, Aufsichtsvorlagen usw. können 
gegen Berechnung der Selbstkosten redigitalisiert werden.

Termine:
Erscheinungsweise:  4-mal jährlich
Erscheinungstermine: siehe Termin- und Themenplan
Anzeigenschluss: siehe Termin- und Themenplan

Zahlungsbedingungen / Skonto / Agenturvergütung:

Bankeinzug oder Vorkasse 3% , innerhalb 7 Tage 2% , 14 Tage netto

15 % Mittlerprovision für gewerblich eingetragene Agenturen 

Vorzugsplatzierungen:  2. Umschlagseite, nur 4c  € 5.700,00
 3. Umschlagseite, nur 4c  € 5.700,00
- rabattierbar - 4. Umschlagseite, nur 4c  € 5.900,00
 3. Seite, Inhalt 1/3 Seite, 4c € 2.300,00

Einhefter: nur Gesamtbelegung

2-seitig ........................................................................  € 5.080,00
Format unbeschnitten, 216 mm breit x 305 mm hoch
4-seitig  .......................................................................  € 7.810,00
Format unbeschnitten, 430 mm breit x 305 mm hoch
8-seitig  .....................................................................  € 11.320,00
Format unbeschnitten, 430 mm breit x 305 mm hoch
Einhefter werden nach der Mengenstaffel rabattiert.  1 Blatt = 1 Seite

Aufgeklebte Postkarten, Warenmuster u. ä.:

Postkarten, je Tausend ................................................. €130,00
inklusive Postgebühren; nur in Verbindung mit einer Trägeranzeige
im Format von mindestens 1/1 Seite
Booklets und Warenmuster auf Anfrage - die Vorlage eines Musters ist
erforderlich.
Die Klebekosten sind nicht rabattierbar, wohl aber die Trägeranzeige.
Benötigte Liefermenge für Postkarten, Booklets usw.: 36.000 Exemplare

Beilagen:  bis maximal 205 mm breit x 290 mm hoch

bis 25 Gramm Gewicht, je Tausend ................................ € 220,00
je weitere 10 Gramm Gewicht, je Tausend .......................... € 6,85
Teilbeilagen bis 25 Gramm Gewicht, je Tausend ............. € 235,00
inklusive Postgebühren; Beilagen sind nicht rabattierbar
Für Einhefter und Beilagen: Vorlage eines Musters vorab erforderlich;
Anlieferung bis 3 Wochen vor Erscheinen; Liefermenge: 36.000 Exemplare

Versandanschrift: (für Einhefter, Beilagen, Booklets usw.)
Bonifatius GmbH
Karl-Schurz-Straße 26, 33100 Paderborn, Telefon (05251)153-0
Bitte an jeder Verpackungseinheit gut sichtbar ein Muster anbringen mit 
Angaben zum Kunden, der Stückzahl, des Zeitschriftentitels und der Heft-
nummer/Ausgabe.

Geographische Verbreitungsanalyse (rechts)

Nielsengebiet / Exemplare

I
2.990

II
10.452

IIIa
3.675

IIIb
3.434

VI
1.885

V
973

VII
1.345

IV
10.246
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Nach- und Sonderdrucke Fotoshootings

Sonderdrucke einer Firmenreportage eignen sich 
hervorragend als eigenes Mailing an Kunden oder zur Beilage 
für Anschreiben etc. Häufi g gewählt werden Varianten, bei 
denen auf der Frontseite das betreffende Titelblatt mit 
einem Info-Balken „Sonderdruck Firma Muster“ abgedruckt 
wird. Rückseiten können zum Beispiel für weitere Angaben, 
Angebote oder Preise genutzt werden.

Die nachfolgenden Preise beeinhalten die 
Druckdatenerstellung und den Druck. Nicht eingeschlossen 
sind grafi sche Arbeiten.

Fotoshootings an Locations innerhalb des 
Erscheinungsgebietes.

Erstes abgedrucktes Motiv:           210,- Euro/ + Fahrkosten
Jedes weitere Motiv:                       95,- Euro

Inklusive vollem Copyright für Ihre spätere Weiterverwendung.

Für Fotoshootings außerhalb des o. g. Erscheinungsgebietes der 
Regionalausgaben erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles 
Angebot.

Nachdrucke auf DIN A4-Blatt (= 1 Seite)
4/0-farbig, einseitig bedruckt, 170g Bilderdruck

Professionelle Spezialaufnahmen, zum Beispiel für Product-
Stills und Architektur, oder gesonderte Bildnachbearbeitung 
bieten wir  auf Wunsch. Preis auf Anfrage.

Exemplare                 1.000                  5.000                  10.000
Euro                         299,-                   549,-                    799,-

Nachdrucke auf DIN A4-Blatt (= 2 Seiten)
4/4-farbig, beidseitig bedruckt, 170g Bilderdruck

 Online-Moderationen

Exemplare                 1.000                  5.000                  10.000

Euro                         369,-                   620,-                    899,-

Nutzen Sie unsere neuartige Form von moderierten PR-
Informationen auf der Internetplattform. In bewegtem Bild 
und Ton werden wir Ihr Produkt erklären und hervorgeheben.

Nachdrucke auf DIN A3-Blatt (= 4 Seiten)
4/4-farbig, beidseitig bedruckt, 170g Bilderdruck

Weitere technische Infos fi nden Sie unter www.euroexperts-
magazin.de oder sprechen Sie uns direkt an [Eberhard 
Fiedler, (0202) 2471193]. 

Exemplare                 1.000                  5.000                  10.000
Euro                         499,-                   799,-                 1.320,-

Pro Moderation:           ab 350,- Euro

eröffnen Ihnen die optimale Verbindung zwischen Information 
und Werbung. In ausführlicher redaktioneller Form erreichen 
Sie einen tiefgehenden Kontakt mit Ihrer Zielgruppe. Nutzen Sie 
dabei das redaktionelle Know-how des EuroExperts Magazin zur 
Darstellung von Dienstleistungen, Produkten, Bauvorhaben oder 
Geschäftsereignissen. Wir erstellen nach einem ausführlichen 
Briefi ng mit Ihnen einen Beitrag zum Abdruck im EuroExperts 
Magazin. 
Unsere Komplettpreise enthalten sämtliche Produktionskosten 
wie Konzeption des Beitrags, Redaktion, Layout, Korrekturen 
und Anzeigenschaltung.

• Konzeption/Briefi ng
• Redaktion (wenn nicht als Text gestellt*)
• Satz, Grafi k
• 2 Korrekturphasen inkl. Print-PDF-Dateien
• Druck, Vertrieb, bis zu 20 Belegexemplare

  • Text-, Bild- und PDF-Dateien zur weiteren
     Nutzung inklusive vollem Copyright

• Einstellung des Beitrags ins Internet 
• Kostenfreie Versendung (zzgl. Porto) an Ihre
   regionalen Kontakt-Firmenadressen

Nicht eingeschlossen sind Fotoshootings (Preise hierzu siehe unten)

Im Preis inbegriffen:Firmenreportagen

Sonderwerbeformen
Firmenreportagen 

Nachdruck-Service
Fotoshooting / Moderationen 

Belegung von 
einer Ausgabe

1 Seite 6.980,-

Doppelseite 12.200,-
  

  *   Verwendung gelieferten Textmaterials ist unter Zustimmung der Redaktionsleitung möglich. 
       Dadurch verringert sich der Betrag einer Seite um 250 Euro, einer Doppelseite um 400 Euro.
  ** Produktionskostenübernahme; Belegung der Titelseite nur im Zusammenhang mit der Buchung von mindestens zwei Seiten Firmenreportagen
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Fullsize-Banner Hauptspalte a* 600,- 990,- 2.230,- 3.790,-
Anzeigenbanner Hauptspalte, 468x60 Pixel b* 350,- 595,- 1.340,- 2.280,-

c* 250,- 425,- 955,- 1.625,-

Links a      --- --- 490,- 890,-
b --- --- 330,- 610,-
c  --- --- 260,- 480,-

Moderierte PR-Aktionen auf Anfrage.

Alle weiteren Werbeformen wie Pop-Ups, Skyscraper etc. auf Anfrage.

 
a = Startseite
b = Rubrikenseite, z. B. „Hintergrund“, „Köpfe“, „Nachrichten“
c = Stadt- und Branchenseiten, z. B. „Metall“, „Daten & IT“, „Düsseldorf“
d = auf allen Seiten sichtbar
* = Platzierung rotierend (bei jedem Aufruf wird per Zufallsgenerator die

       Reihenfolge ab Position 3 neu gemischt)

Rabatte

Jede weitere Platzierung außer Links für den 
gleichen Zeitraum wird mit 5 % rabattiert.

Beispiel: Banner auf Startseite + 2 Branchenseiten
= Abzug von 15 %. Maximaler Rabatt: 50 %.

Firmenbeitrag platzieren Top-Line-Banner Halfsize-Banner Fullsize-Banner Hauptseite

www.euroexperts-magazin.de

Das EuroExperts Magazin ist nicht nur in seiner Print-
Version das große Netzwerk der Wirtschaft. Auch die Internet-
Plattform euroexperts-magazin.de ist mit über 10.000 
Zugriffen pro Monat (Stand Mai 2007) eines der maßgeblichen 
Informationsmedien der bundesweiten Sachverständigen.

Die Verweise auf die (kostenfrei für alle Inserenten) eingestellten 
PDF-Varianten von Firmenreports und Fachbeiträgen sind in 
allen gängigen Suchmaschinen hochgelistet.

Ebenso wie das Zeitschriften–Konzept ist der Internetauftritt 
des EuroExperts Magazin themenmäßig strukturiert. 
So fi nden sich neben den generellen Informationsangeboten mit
Branchenbezug auch die Wirtschaftsmeldungen einzelner 
Unternehmen und Wirtschaftsförderungsgesellschaften.
Somit können Online-Werbemöglichkeiten gezielt für bestimmte 
Bereiche oder auf einzelnen Branchen-Seiten platziert werden.

Als Werbeformen stehen klassische Anzeigen-Banner, die 
Einstellung von Textbeiträgen (Firmenreports) und moderierte 
PR-Aktionen mit Ton und Bewegtbild zur Verfügung.

Pos. Belegung von
einer Ausgabe

Belegung von
zwei Ausgaben

Belegung von
drei Ausgaben

Belegung von
vier Ausgaben

Firmenbeitrag platzieren a* 490,- 830,- --- ---
Größe wie redaktionelle Beiträge auf b* 320,- 545,- 1.225,- ---
www.euroexpertsmagazin.eu c* 150,- 255,- 575,- 975,-

  
Top-Line-Banner d      1.700,- 2.890,- 6.500,- 10.950,-
Anzeigenbanner oben, 468x60 Pixel,   
auf allen Seiten sichtbar   

  
Halfsize-Banner d  900,- 1.530,- 3.440,- 5.850,-
Anzeigenbanner rechte Spalte, 240x130 Pixel,   
auf allen Seiten sichtbar   

Online-Werbung
auf euroexperts-magazin.de
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften
1. „Anzeigenauftrag” im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentli-
chung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum Zweck 
der Verbreitung.

2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen 
eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit 
Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen 
und veröffentlicht wird.

3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über 
die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbescha-
det etwaiger weiterer Rechtspfl ichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme 
entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im 
Risikobereich des Verlages beruht.

5. Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen dem Preis entsprechend in Anzeigen-Millimeter 
umgerechnet.

6. Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Nummern, bestimmten 
Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag 
eingehen, daß dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise 
nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne daß dies der ausdrücklichen 
Vereinbarung bedarf.

7. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag 
mit dem Wort „Anzeige” deutlich kenntlich gemacht.

8. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und Beilagenaufträge 
wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des 
Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentli-
chung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern 
aufgegeben werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung 
bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder 
Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem 
Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

9. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftrag-
geber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz 
an. Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen 
gegebenen Möglichkeiten.

10. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige 
Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der 
Anzeige beinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatz-
anzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des 
Auftrages. Schadenersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter 
Handlung sind – auch bei telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen.

Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren 
Schadens und auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für 
Schäden wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet 
der Verlag darüber hinaus auch nicht für die grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber 
Kaufl euten die Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des 
betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb 
von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.

11. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die 
Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb 
der bei der Obersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mit-geteilt werden.

12. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche 
Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.

13. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlungen leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber vierzehn Tage 
nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen vom 
Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder 
Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.

14. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei 
Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen 
Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers 
ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen 
ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem 
Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

15. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des Anzeigen-
auftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg 
nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die 
Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.

16. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende 
erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.

17. Aus einer Aufl agenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung 
hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in 
der Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche Aufl age oder – wenn eine Aufl age nicht genannt 
ist – die durchschnittlich tatsächlich verbreitete Aufl age des vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. Eine 
Aufl agenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigter Mangel, wenn sie

 bei einer Aufl age bis zu 50.000 Exemplaren 20%

 bei einer Aufl age bis zu 100.000 Exemplaren 15% 

beträgt. Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem 
Auftraggeber von dem Absinken der Aufl age so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der 
Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

18. Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt 
eines ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden nur auf dem normalen 
Postweg weitergeleitet. Die Eingänge auf Ziffernanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser 
Frist nicht abgeholt sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück ohne dazu verpfl ichtet 
zu sein. Der Verlag behält sich im Interesse und zum Schutz des Auftraggebers das Recht vor, die eingehenden 
Angebote zur Ausschaltung von Missbrauch des Zifferndienstes zu Prüfzwecken zu öffnen. Zur Weiterleitung von 
geschäftlichen Anpreisungen und Vermittlungsangeboten ist der Verlag nicht verpfl ichtet.

19. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pfl icht zur 
Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages.

20. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kaufl euten, juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts oder bei öffentlichrechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des Verlages. Soweit 
Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei 
Nicht-Kaufl euten nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei 
Nicht-Kaufl euten, im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der 
Sitz des Verlages vereinbart.

Um digitale Anzeigen/Druckunterlagen annehmen und reibungslos 
weiterbearbeiten zu können, bitten wir, bestimmte Bedingungen zu 
beachten. Diese sind im Einzelnen:

Datenanlieferungen bitte im PDF-Format (druckfähig, PDF-X3)
Farbanzeigen mit 300 dpi Aufl ösung, CMYK, Euroskala, eingebetteten 
Schriften und separierten Bildern – nicht komprimiert.

Zur Information
98% aller Datenanlieferungen erreichen uns als druckfähige PDF-Dateien, 
davon  90 % per E-Mail – der Rest per Datenträger.
Durch das Einbetten der von Ihnen gewählten Schriften und Bildern sind 
Kompatibilitätsprobleme nahezu ausgeschlossen. 

In Ausnahmefällen können offene Dateien (mit Bildern und Schriften) 
überstellt werden:

MAC:
Layoutprogramm „InDesign”
Grafi kprogramme „FreeHand”, „Illustrator“ (Texte in Pfade konvertieren)
Bildbearbeitungsprogramm „Photoshop”

Windows:
Layoutprogramm „InDesign”
Grafi kprogramme „CorelDraw”, „FreeHand“, „Illustrator“ 
(Schrift in Kurven umwandeln bzw. in Pfade konvertieren )
Bildbearbeitungsprogramm „Photoshop”
Alle anderen Datenformate werden nur nach Rücksprache angenommen.

Datenüberstellung
per E-Mail an: produktion@euroexperts-magazin.de
CD-ROM oder DVD per Post

Zusammen mit der Datenlieferung werden alle Informationen über Zeitschrift/
Titel, Größe, Absender, Betriebssystem, Datei-Namen und Anzahl und Name 
der Druckfarben benötigt. Wir gehen davon aus, dass es sich bei den an uns 
gesendeten Dateien um Kopien handelt und übernehmen für den Bestand der 
uns übergebenen Dateien keine Haftung. Auch für digital gelieferte Anzeigen 
gilt der Anzeigenschluss als Liefertermin für Druckunterlagen.

Grafi ken
Wenn Sie Grafi ken, Logos oder Abbildungen in Ihrer Anzeige verarbeitet 
haben und uns diese als offene Datei senden, ist es unbedingt nötig, diese 
Importe (eps oder tif) mit hereinzugeben. Rasterabbildungen sollten eine Auf-
lösung von 250 bis 300 dpi haben, Strichabbildungen 600 bis 1200 dpi.

Farbanzeigen, Belege, Proofs
Bitte liefern Sie zu jeder Anzeige einen verbindlichen Ausdruck. Wir drucken 
grundsätzlich nach Euroskala (CMYK), Industriestandard, Offset und benö-
tigen von Ihnen  ein druckverbindliches Proof. Ohne das verbindliche Proof 
übernehmen wir keine Gewährleistung für das Druckergebnis. Anzeigen mit 
Sonderfarben (Pantone/HKS) können nur in Ausnahmefällen, nach vorheriger 
Rücksprache gegen Preisangebot, veröffentlicht werden.

Gewährleistung

Wir können nur belichten, was auf den Datenträgern vorhanden ist. Für 
Abweichungen in Texten, Abbildungen und insbesondere Farben über-
nehmen wir keinerlei Haftung.

Preise
Fehlbelichtungen aufgrund von unvollständigen oder fehlerhaften Daten, 
falschen Einstellungen oder unvollständigen Angaben werden in Rechnung 
gestellt. Dies gilt gleichermaßen für zusätzliche Satz- und Lithoarbeiten. Gerne 
stellen wir Ihnen im Grafi kbereich eine kompetente Beratung zur Seite.


